
  
 
PRESSEMITTEILUNG 

 

 

Generalversammlung der LION E-Mobility AG am 30. Juni 2020 muss ohne persönliche 

Teilnahme der Aktionäre stattfinden 

 

 Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimminstruktionen schriftlich einem 

unabhängigen Stimmrechtsvertreter übertragen  

 Vor der Generalversammlung ist ein Investorencall geplant mit der Möglichkeit, Fragen 

an das Management der LION E-Mobility AG zu richten 

 Absage der persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung stützt sich auf Art. 6b 

Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 des Bundesrates vom 16. März 2020 aufgrund der Situation 

rund um COVID-19  

 

Baar (CH), 08. Juni 2020 – Die außergewöhnliche Situation rund um COVID-19 und die in diesem 

Kontext erlassenen Reisebeschränkungen sowie behördliche Vorgaben im Zusammenhang mit 

Versammlungen und anderen Veranstaltungsformaten betrifft auch die für den 30. Juni 2020 terminierte 

Generalversammlung der LION E-Mobility AG. Diese muss ohne persönliche Teilnahme der 

Aktionärinnen und Aktionäre stattfinden.  

 

Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimminstruktionen daher nur schriftlich dem unabhängigen 

Stimmrechtsvertreter Pascal Bucher, Finaport, Fraumünsterstrasse 9, CH-8001 Zürich, zukommen 

lassen. Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Aktionärsrechte an der Generalversammlung 

ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben. Die Stimmabgabe erfolgt 

gestützt auf die Zustellung der folgenden Dokumente an  

Finaport, Fraumünsterstrasse 9, CH-8001 Zürich 

oder per Scan an die E-Mail-Adresse pascal.bucher@finaport.com 

bis zum 29. Juni 2020, 11.59 Uhr MESZ (eintreffend). 

Wenn ein Scan per E-Mail gesendet wird, müssen die Originaldokumente innerhalb eines Monats 

nachgereicht werden. 

 

Erforderlich sind:  

a. Eine schriftliche Verwahrungsbescheinigung der depotführenden Bank zwecks Nachweis 

der Aktionärsstellung und der Anzahl gehaltener Inhaberaktien der LION E-Mobility AG 

einschliesslich einer Sperrbescheinigung (Sperrvermerk bis und mit 30. Juni 2020). 

b. Die unterzeichneten Stimminstruktionen (auf der Website der LION E-Mobility AG unter 

www.lionemobility.de verfügbar)  

  

Bei Fragen oder Unklarheiten zur Stimmabgabe steht der unabhängige Stimmrechtsvertreter gerne zur 

Verfügung. 

 

„Wir bedauern sehr, dass wir die diesjährige Generalversammlung nicht im gewohnten Ablauf 

stattfinden lassen können“, sagt Alessio Basteri, Präsident des Verwaltungsrates der LION E-Mobility 

AG. „Allerdings geht die Sicherheit und Gesundheit vor, daher hoffen wir auf Verständnis für diese 

Situation. Um allen Aktionären Rede und Antwort zu stehen und ihnen Gelegenheit zu geben, ihre 

Fragen zu adressieren, planen wir einen Investorencall vor der Generalversammlung.“ Eine Einladung 

zu dieser wird noch gesondert versendet.  

 

Über LION E-Mobility: 

Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit 

aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische 

Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik. 

Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks 

und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV 
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SÜD Battery Testing GmbH, einem erfolgreichen Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Die LION E-

Mobility AG ist außerdem 100%ige Eigentümerin der LION E-Mobility North America Inc. 

 

Kontakt 
LION E-Mobility Investor Relations 
Sebastian Duering  
Phone: +49 221 94991871 
Mobile: +49 151 58204309 
E-Mail: ir@lionemobility.com  
www.lionemobility.com   
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